
Lesefassung zu BayJG: Art. 33, 37, 52 (neue Fassung ab 01.05.2022) 

Art. 33  Jagd- und Schonzeiten  

  

(1) Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung 

1.  Tierarten, die in § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes nicht genannt sind, dem Jagdrecht zu unterstellen 

und für diese Tierarten Jagdzeiten festzusetzen, 

  

2.  gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes die Jagdzeiten abzukürzen oder aufzuheben, 

  

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 ergehen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz. 

(3) Die höhere Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1.  gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes für bestimmte Gebiete oder für einzelne 

Jagdreviere aus besonderen Gründen, insbesondere aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung und 

Landeskultur, zur Beseitigung kranken und kümmernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen 

Wildschäden, zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehr- und Forschungszwecken, bei Störung des 

biologischen Gleichgewichts oder der Wildhege die Schonzeiten aufzuheben, 

  

2.  gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder 

bei schwerer Schädigung der Landeskultur Jagdzeiten festzusetzen, 

  

3.  gemäß § 22 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes aus Gründen der Landeskultur Schonzeiten für Wild 

gänzlich zu versagen, 

  

4.  gemäß § 22 Abs. 4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes Ausnahmen von dem Jagdverbot in den Setz- und 

Brutzeiten für Schwarzwild, Wildkaninchen, Fuchs, Ringel- und Türkentaube, Silber- und Lachmöwe sowie 

für die nach Landesrecht dem Jagdrecht unterstellten Tierarten zu bestimmen, 

 

5. abweichend von § 22 Abs. 4 Satz 4 des Bundesjagdgesetzes unter Beachtung der in Art. 9 Abs. 2 der 

Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben das Ausnehmen oder Unfruchtbarmachen der Gelege von 

Federwild aus den in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Gründen zu gestatten, sofern es 

keine andere zufriedenstellende Lösung gibt. 

  

(4) 1Rechtsverordnungen nach Absatz 3 werden, wenn eine landeseinheitliche Regelung erforderlich oder 

zweckmäßig ist, vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erlassen. 2Solche 

Rechtsverordnungen setzen entgegenstehende oder inhaltsgleiche Vorschriften der nachgeordneten 

Jagdbehörden außer Kraft. 3Haben solche Rechtsverordnungen die Bekämpfung von Wildseuchen zum 

Gegenstand, so ist das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zu beteiligen. 

(5) Die Jagdbehörde kann 

1.  in Einzelfällen für den Lebendfang von Wild Ausnahmen nach § 22 Abs. 1 Satz 4 des 

Bundesjagdgesetzes und zu wissenschaftlichen, Lehr- und Forschungszwecken oder für Zwecke der 

Aufzucht und Wiedereinsetzung Ausnahmen nach § 22 Abs. 4 Satz 5 des Bundesjagdgesetzes zulassen 

und das Sammeln der Eier von Ringel- und Türkentauben sowie von Silber- und Lachmöwen nach § 22 

Abs. 4 Satz 6 des Bundesjagdgesetzes erlauben, 

  

2.  Regelungen nach Abs. 3 Nr. 1, 2 und 5 Absatz 3 Nr. 1 und 2 auch durch Einzelanordnung treffen und 

gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes Ausnahmen zulassen, 

  

3.  gemäß § 22 Abs. 4 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes im Einzelfall das Aushorsten von Nestlingen und 

Ästlingen der Habichte für Beizzwecke genehmigen. 



  

Art. 37  Wildfolge  

  

(1) 1Wechselt krankgeschossenes Wild in ein benachbartes Revier, so hat der Jagdausübende den 

Anschuß und die Stelle des Überwechselns nach Möglichkeit kenntlich zu machen. 2Außerdem hat er das 

Überwechseln dem Inhaber des Nachbarreviers oder dessen Vertreter unverzüglich anzuzeigen; das gilt 

auch für Wild, das aufgrund anderer Ursachen schwer krank oder verletzt ist. 3Für die Nachsuche hat er 

sich selbst oder eine mit den Vorgängen vertraute Person zur Verfügung zu stellen. 

(2) Ist der Schütze ein Jagdgast, so ist neben diesem auch der Revierinhaber, wenn er vom Überwechseln 

des krankgeschossenen Wildes Kenntnis erhält, zur Anzeige verpflichtet. 

(3) 1Wechselt krankgeschossenes Wild über die Grenze und ist es für einen sicheren Schuß erreichbar, so 

ist es vom Jagdausübenden zu erlegen und zu versorgen. 2Die Pflicht zur Versorgung erstreckt sich auch 

auf krankgeschossenes Wild, das nach dem Überwechseln in Sichtweite von der Grenze im benachbarten 

Revier verendet. 3Langwaffen dürfen beim Überschreiten der Grenze nur ungeladen mitgeführt werden. 
4Das Fortschaffen des erlegten Schalenwildes ist unzulässig. 5Das Erlegen ist dem Inhaber des 

benachbarten Jagdreviers oder dessen Vertreter unverzüglich anzuzeigen. 6Fortgeschafftes oder vom Hund 

aus dem Nachbarrevier gebrachtes Wild ist dem Inhaber des Nachbarreviers abzuliefern. 

(4) 1Unbeschadet einer anderweitigen Vereinbarung gehören in den Fällen der Abs. 1, 3 und 6Absätze 1 

und 3 das Wildbret und die Erinnerungsstücke (Kopfschmuck und Grandeln des Schalenwildes, Waffen des 

Schwarzwildes) dem Revierinhaber, in dessen Jagdrevier das Wild zur Strecke kommt. 2Das erlegte Wild ist 

auf den Abschußplan desjenigen Reviers anzurechnen, in dem es angeschossen wurde. 

(5) Über die Vorschriften der Absätze 1, 3 und 4 hinausgehende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

(6) 1Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung abweichend von den Abs. 1, 2 und 3 Vorschriften zur Wildfolge durch anerkannte 

Nachsuchengespanne zu erlassen. 2Es kann insbesondere die Anforderungen, die Anerkennung und die 

Befugnisse von Nachsuchengespannen einschließlich des Führens von und des Schießens mit 

Schusswaffen regeln. 

 

Art. 52  Sachliche Zuständigkeit  

  

(1) Die oberste Jagdbehörde ist zuständig für 

1.  die Anerkennung von Fachinstituten nach § 19 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes, 

  

2.  die Genehmigung zum Aussetzen oder Ansiedeln fremder Tierarten nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1, soweit 

es sich um Tierarten handelt, die dem Jagdrecht unterliegen; bei anderen Tierarten im Sinn des Art. 34 

Abs. 1 entscheidet das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

  

3.  die Bestellung ihres Jagdberaters nach Art. 49 Abs. 3 und ihres Jagdbeirats nach Art. 50 Abs. 4 und 6. 

  

(2) Die höheren Jagdbehörden sind zuständig für 

1.   die Anerkennung von Wildgehegen als Wildpark nach Art. 24 Abs. 1 Satz 1,(aufgehoben), 

  

2.  die Zulassung von Ausnahmen nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 und für die Einzelanordnungen nach Art. 31 

Abs. 3,die Anerkennung von Wildgehegen als Wildpark nach Art. 24 Abs. 1 Satz 1, 

  

3.  die Zulassung von Ausnahmen nach Art. 32 Abs. 6 Satz 1,die Zulassung von Ausnahmen nach Art. 31 

Abs. 2 Satz 2 und für die Einzelanordnungen nach Art. 31 Abs. 3, 

  

4.  die Anerkennung von Nachsuchengespannen nach Art. 37 Abs. 6,die Zulassung von Ausnahmen nach 

Art. 32 Abs. 6 Satz 1, 



  

5.  die Bestellung ihrer Jagdberater nach Art. 49 Abs. 3 und ihrer Jagdbeiräte nach Art. 50 Abs. 3 und 6. 

  

(3) Die unteren Jagdbehörden sind für die übrigen staatlichen Aufgaben auf dem Gebiet des Jagdwesens 

zuständig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

(4) 1Die oberste Jagdbehörde kann einzelne der ihr oder den höheren Jagdbehörden zustehenden 

Verwaltungsbefugnisse durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Jagdbehörden übertragen. 2Die 

oberste Jagdbehörde bestimmt durch Rechtsverordnung das für die Abnahme der Jäger- und 

Falknerprüfung nach § 15 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes zuständige Amt für 

Landwirtschaft und Forsten. 

 


